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Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung

des Entwurfes (Stand März 2008) der 1. Änderung des Bebauungsplans
mit integrierter Grünordnung Nr. 08/3/94 „Hauptwerkstätten Kittlitz“ (OT Kittlitz)

Übersichtsplan

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübbenau/Spree-
wald hat in ihrer Sitzung am 16.04.2008 den Entwurf der 1. Ände-
rung des Bebauungsplans mit integrierter Grünordnung Nr. 08/3/94
„Hauptwerkstätten Kittlitz“ (OT Kittlitz) mit Begründung (Stand
März 2008) gebilligt und die öffentliche Auslegung gemäß §§ 13a
Abs. 2 Nr. 1, 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 Abs. 2 BauGB beschlos-
sen.
Das Plangebiet der 1. Änderung befindet sich im südwestlichen
Bereich des rechtskräftigen Bebauungsplans (siehe Übersichts-
plan). Von der Planung sind folgende Grundstücke der Gemar-
kung Kittlitz Flur 1 Flurstücke 189, 195 teilweise und 197 teilwei-
se betroffen.
Mit der beabsichtigten Planung sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Errichtung eines Autohofes geschaffen
werden.
Der Entwurf der 1. Änderung des Bebauungsplanes einschließ-
lich seiner Begründung liegt
vom 13. Mai 2008 bis einschließlich zum 12. Juni 2008
zu folgenden Zeiten zu jedermanns Einsicht im Rathaus Lübbe-
nau/Spreewald, Sachgebiet Planung und Bauanträge, Zimmer C
2.29, Kirchplatz 1, 03222 Lübbenau/Spreewald öffentlich aus:

Montag/Mittwoch/
Donnerstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 18.00 Uhr
Freitag: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen
zum Entwurf der 1. Änderung schriftlich oder während der ange-
gebenen Zeiten zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht frist-
gemäß abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschluss-
fassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben.
Nach dem Inkrafttreten der Satzung (die Bekanntmachung dazu
erfolgt nach der Genehmigung der Satzung) ist ein Antrag nach
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung unzulässig, soweit mit ihm
Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht
wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.
Eine Umweltprüfung ist im Rahmen dieses Änderungsverfahrens
nicht erforderlich.
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht.
Lübbenau/Spreewald, 23.04.2008
gez. Helmut Wenzel
Der Bürgermeister
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Bekanntmachung einer Allgemeinverfügung

Nachfolgend wird folgende Allgemeinverfügung amtlich bekannt
gemacht:

„Allgemeinverfügung über die Neubenennung
der Straße am Klärwerk im Ortsteil Zerkwitz

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübbenau/Spree-
wald verfügt aufgrund von § 11 Abs. 3 Gemeindeordnung des
Landes Brandenburg durch Beschluss-Nr. 033-2008 vom
16.04.2008 für den Straßenabschnitt von der Einmündung zur B
115 (L 49 neu) vorbei am Klärwerk bis zum Bahnübergang (km
83,4) der Linie Berlin - Cottbus im Ortsteil Zerkwitz folgenden
Straßennamen:

Burjauer Weg

Abbildung:
Übersichtsplan zur Allgemeinverfügung über die Neubenennung
der Straße am Klärwerk im Ortsteil Zerkwitz

Die Allgemeinverfügung ist öffentlich bekannt zu machen. Sie gilt
am Tag nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben (§ 41
Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Bran-
denburg).

Gegen die Verfügung ist Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift
bei der Stadt Lübbenau/Spreewald, Kirchplatz 1, 03222 Lübbe-
nau/Spreewald zu erheben.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Widerspruchsfrist nur dann
gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe bei der Behörde eingegangen ist.
Sollte die Frist durch Verschulden eines von Ihnen Bevollmäch-
tigten versäumt werden, würde dessen Verschulden Ihnen zuge-
rechnet.
Lübbenau/Spreewald, 17.04.2008
gez. Monika Blüher Siegelabdruck gez. Helmut Wenzel
Vorsitzende der Bürgermeister
Stadtverordnetenversammlung“

Die v. g. Verfügung und die Begründung können im Rathaus Lüb-
benau/Spreewald, Sachgebiet Planung und Bauanträge, Kirch-
platz 1, 03222 Lübbenau/Spreewald zu den Sprechzeiten einge-
sehen werden.
Lübbenau/Spreewald, 17.04.2008
Helmut Wenzel
Bürgermeister

Hinweis zur Allgemeinverfügung über die Straßenneubenen-
nung
Folgende Behörden und Institutionen werden über die Straßen-
neubenennung informiert:

- Finanzamt Calau
- Polizeidienststelle Lübbenau/Spreewald
- Deutsche Telekom AG
- Wasser- und Abwasserzweckverband Calau
- Deutsche Post AG
- Kommunaler Abfallentsorgungsverband „Niederlausitz“
- Stadt- und Überlandwerke GmbH Luckau-Lübbenau
- DRK Rettungswache Lübbenau/Spreewald
- Kataster- und Vermessungsamt des Landkreises Oberspree-
wald-Lausitz

- Landesbetrieb für Datenverarbeitung und Statistik
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